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Anträge de«' 8iel)nei'I<ommi88Ìon

i»> 4^4 I«4 i««l4 - NSSSZ ìZ s«»s SI^ ^«4^U
l^ut' (vi'iiiiâlttM fiel' ^QtiÄAS âs8 11eri'i» ./o/issttm/.)

(30. September 1884.)

vie liemàà.
Vrt. 24.

vie bisberige Kintbeilung des Staatsgebiets ill
Kirebgemsinds- und Kinwobner- und Lurgergemeinds-
beàke wird beibekalten.

vurek das Oesetl Kanu eine Vbänderung
derselben im Sinne der Lildung grösserer Oemeinden
vorgenommen werden.

Kür einlelne Oemeinden kann eille Aenderung
naeb Vnkörung der Letkeiligten dureii vekret des
Orossen katbes erfolgen.

vie Organisation der Kireb-, Kinwobner- und
Lurgergemeinden wird dureb das Oesetl bestimmt.

à 25.

Vie Kivwobnergemeinde ist der Verband aller in
ibrem Lelirk wobnbakten Lersonen.

Vrt. 26.

vas Stimmreebt in den Oemeinden wird naeb
Vlitgabe der Lundesverfassung und der kantonalen
Oesetlgebung geordnet.

Vrt. 27, bisber 28.

vas Ortsburgerreebt bildet die Orundlage des

Ltaatsbürgerreedts.

Vrt. 28, bisber 29.

vie Lurgergemeinds bestebt aus allen Lersonen,
welebe das Lurgerreebt in der Oemeinde besitzen.
Soleke sind:

1. IVeise.' die gegenwärtigen vuiger und
ibre Kackkommen, so lange sie nicbt in einer
andern Oemeinde das Lurgerreebt erworben
baben;

2. àrâ .'

a. im alten Kantonstbeil diejenigen Kantons-
biirger, weleke am 1. duli 1884 den poli/ei-
lieben Wobnsitl in der Oemeinde besassen ;

d. im neuen Kantonstbeil diejenigen Kantons-
bürger, welebs bei Inkrafttreten der Verfassung

seit wenigstens fünf dabren in der Oemeinde

wobnbaft sind, im Oenusse der bürger
Kkrenkäkigkeit steben und die öAentliebe
IVokltkätigkeit niebt in Vusprueb genommen
baben;

e. im ganzen Kanton diejenigen Kantonsbürger,
welebe naeb Inkrafttreten der Verfassung seit
wenigstens lebn dabren in der Oemeinde
wobnbaft sind, im Oenusse der bürgerlieben
Kkrenkäbigkeit steben und die ölkentliebe
IVobltbätigkeit niebt in Vnspruek genommen
baben;

3. diejenigen Kantons-
und Sekweilerbürger, welebe sebon vor der in
bilker 2, ö und c bievor genannten Krist von
der Oemeinde aufgenommen worden sind.

Vorbebalten sind die Vorsedrikten des Vrt. S

betreffend die Vuknabme in den berniseben
Staatsverband. — vureb die Erwerbung eines
neuen Lurgerreobts erlösebt das frübere. Ks
stebt jedocb den unter 2, a. ö. c. Oenannten
frei, mit Zustimmung ibrer Lurgergemeinds auk
die neue Kinbürgerung lu verliebten und ikr
krüberes Lurgerreebt beilubebalten. vie unter
2, a bievor Oenannten baben innerbalb seeks
üdonaten naeb Vnnakme der Verfassung, die
unter 2, d. e. Oenannten jeweilen vor Ablauf
der betreffenden Kiederlassungskristen ibre dies-
belüglicbe Erklärung ablugeben.

à 29.

vie Vereinigung der Lurgergemeinde mit der
Kinwobnergemeinde lu gemeinsamer Verwaltung ist,
soweit mögliek, anlustrebsn.

Vrt. 30.

ven Oemeinden, Lurgersebakten und übrigen
Korporationen ist ibr Vermögen als untkeilbares
Korporationsgut gewäbrleistet. Ibnen stebt aus-
scbliesslieb die Verwaltung desselben lu. ver Krtrag
dieses Vermögens wird ferner seiner Lestimmuvg
gemäss verwendet, unter Vorbebalt von Vrt. 35.
Vile Korporationsgüter steben unter der V.uksiekt des
Staates. vie Leglemente über die Verwaltung der
bürgerlieben l^utlungsgüter sind innert drei dakren
der Oenebmigung des Legieruugsratbes /u unter-
breiten.
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à 51,

Die naeb ^rt. 29, 2, Kingebürgerteu treten ill den
Deuuss aller Leebte nuci Vortlieiie der Lurger ein,
mil àsnakme des ^.utboils au dem burgerlicken
Kutzuugsgut. Ibre naeb ànakme der Verfassung
geboruen Kinder treten jedoeb, unter Leobaebtung
der reglemsntariseben Ledingungen, okne Kinkauk
ill den Vollgenuss tier uutzungsbereebtigen Kurger
sill, soweit «8 deu ^ntbeil an allgemeinem burger-
lielie» Dute betrübt.

^.rt. 32, bisber 33.

secier bernisebe Ltaatsbürger bat das Leebt, sieb
in heiler Demeinde des Kantons niederzulassen. Das
(besetz bestimmt die Däile, in (leneu die wieder-
lassung entzogen werden kann,

(/Intrag der Herren dolissaint und Viatte, anstatt
des letztern Latzes zu sagen: « àsnabmsweise kaun
die Kiederlassung entzogen werden u. s, w. » wie
àt. 33 des Kntwurks.)

drrt. 33, bisber 34.

Ks bestebt kein Leebtsansprueb auk ^rmenunter-
Stützung.

Die Armenpflege ist gemeinsebaktliebe Aufgabe
der Lrivatwokltbätigkeit, der Lurgergemeinden und
des Ltaates.

Ku diesem Aweeke können Verbände mebrerer
Demeindeu gebildet werden.

Die ölbentliebe Armenpflege wird unter àuksiebt
des Ltaates von den Demeinden oder Demeiudever-
bänden verwaltet.

rbrt. 34, bisber 35.

Die dauernde Unterstützung von Trinen stebt
derjenigen Demeinde zu, in weleber sie das Lurger-
reekt besitzen. Die vorübergebende blülköleistuog ist
Laebe der Lrivatwobltbätigkeit und, soweit diese
niebt biureiekt, ebenfalls der Lurgergemeinde.

^.rt. 35, bisber 36.

Diejenigen Lurgergemeinden, welobe Kutzuugs-
guter besitzen, sind verptliebtet, sowobl für die ge-
mass àt. 29, 1 und 3, das Lurgerreekt besitzenden
und in der Deweinde wobnenden Lsrsonen, als kür
die in der Demeinde wobnenden Kaekkommen der
gemäss ^.rt. 29, 2, Kingebürgerteu die Kosten der
Armenpflege aus dem allgemeinen Kutzungsgut zu-
rückzuerstatten, soweit das ^rmengut und dessen
gesetzlieim Kinkünkte okne Krbebung einer ^.rmen-
teile kür diese Kosten niebt ausreieben.

Diese Verplliektung beliebt sieb ausdrüeklieb nur
auf solebe Kutzungsgüter, welebe einen allgemein
burgerlieben Kbarakter baben und welebe niebt
oknebin wesevtlieb zur Knterstützung der ärmern
Levölkerung dienen.

^.rt. 36, bisber 37.

^ur Lestreitung der Kosten der Armenpflege
baben die Lurgergemeinden oder Kemeindeverbände
zu verwenden:

1. den Krtrag der àmengûter, sowie denjenigen
sonstiger Demeindegüter, welebe sebou bisber
für die ölkentlieke Armenpflege verwendet wurden ;

2. die Lüekerstattuogen und andere iknen durek
das (besetz zu diesem /îweek Zugewiesene Kin-
künkte;

3. einen ordentliebeu Ltaatsbeitrag in der Döbe
der Dureksebnittskosten der Kotbarmenptlege,
naeb ^.bzug der unter Kitl'. 1 und 2 bievor
genannten Kinkünkte;

4. den Krtrag einer ^rmensteuer, sofern die Kin-
künkte unter Alk, 1, 2, 3 niebt genügen ;

5. einen ausserordentlieben Ltaatsbeitrag, weleber
auk diejenigen Demeinden, die mebr als eine
dem Lteuersatze von '/z vom tausend des Ver-
mögen« entspreebeude ^rmentelle belieben,
unter Lerüeksiektigung aller einseblagenden Ver-
Kältnisse, naeb einem dureb das Desetz zu be-
stimmenden Vlassstabe vertbeilt wird.

^.rt. 37, bisber 38.

Ausserdem betbeiligt sieb der Staat an der àmen-
pflege:

1. dureb KrriebtungoderKaterstützungvonKranken-
und Irrenanstalten;

2. dureb Leiträge an die Krriebtung und den Dnter-
kalt von Waisen- und Lezirksarmeuanstaltvn
und andern äbnliebe Zwecke verfolgenden Wobl-
tbätigkeitsanstaltön;

3. dureb Krstellung von àbeitsanstalteu kür Kr-
waebsene und von Lettungsanstalteu kür
bösartige Kinder, wobei die Ledürknisse der deutseb-
und frauzösisekspreebenden Bevölkerung zu be-
rüeksiebtigen sind.

^.rt. 38, bisber 39.

Die Kotbarmenptlege der ausserbalb des Kantons
Wobnenden, sowie der wegen Verarmung Zurück-
transportirten bis zu deren àknabme auk den Kotb-
armenetat der Lurgergemeinde liegt ebenfalls dem
Ltaate ob, sofern die ^.bweseobeit des Verarmten
(okne Unterstützung der Lurgergemeinde) über swei
dakre angedauert bat und sokern die in à.rt. 37,
Aiff. l und 2, genannten Hülfsmittel niebt genügen,
sonst aber der Lurgergemeinde.

^.rt. 39, bisber 4.0

Die Desàgebullg wird einer fortgesetzten und
möglicbst raseken ^euknung der ^Vrmengüter Varscbub
leisten.

àt. 40, bisber 41.

Die Vormundsebaktsptlegö kür bernisebe Kautons-
bürger stebt der Lurgergemeinde zu. Diejenige kür
andere Lebweizerbürger ist der Vormundsebakts-
bekörde ikres Wobnorts zu übertragen.

Verbanàulxen äss VerfassuiiAsratlws. — Dèldiêi'atitMti ,ls la (Xmstituante.
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